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Befristete Weiterbeschäfti gung Lehrabgängeri nnen und Lehr-
abgänger ohne Anschlusslösung
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Ausgangslage und Enrvägungen

Mit Beschtuss 2018-169 vom 28. Mai 2018 hat der Gemeinderat entschieden, dass Lehrabgän-

gerinnen und Lehrabgänger der Gemeindeverwattung und des technischen Betriebs Eglisau

nach erfotgreichem Lehrabschluss unter den erwähnten Voraussetzungen für maximal sechs

Monate weiterbeschäftigt werden.

Die Gemeinde Eglisau bietet somit jungen Berufsteuten die Getegenheit Berufserhhrung zu

sammetn, Fachkenntnisse zu vetiefen und gute Chancen für den Einstieg ins Berufsteben zu

geben. Weiter trägt sie damit zur Förderung des Berufsnachwuchs in der öffenttichen Verwa[-

tung bei und leistet eine Vorbitdfunktion ats Massnahme gegen die Jugendarbeitsl.osigkeit. Die

Lehrabgänger-Stetlen können auch Arbeitsspitzen in bestimmten Bereichen abdecken, Penden-

zen können aüfgearbeitet oder Stellvertretungen von Mitarbeitenden während eines Urtaubs

wahrgenommen werden. Die Lehrabgänger-Stellen bieten auch die Möglichkeit zur Erwerbstä-

tigkeit während der Übergangszeit bis zum Eintritt in die Rekrutenschute, den Zivil.dienst-

Einsatz oder bis zu einem Auslandaufenthalt.

Der Stettenplan wurde im Mai 2018 ftir die Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger der Lehrberu-

fe <Kauffrau1-mann EFb und <Fachmann/-frau Betriebsunterhatt EFZ - Fachrichtung Werk-

diensb entsprechend erhöht.

Mit Beginn der neuen Legislatur im Sommer 2022 wurde Egtisau zur Einheitsgemeinde. Die

Schulgemeinde und die politische Gemeinde wurden zusammengeführt und der Bereich Schul
liegenschaften dem Geschäfukreis Bau und Ptanung zugewiesen. Im Bereich Schu[liegenschaf-

ten werden Lernende <Fachmann/-frau Betriebsunterhatt EFZ - Fachrichtung Hausdienstr> aus-
gebiLdet. Für diese Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger so[[ der bestehende Beschtuss vom

28. Mai 2018 angepasst werden.

Gemäss Art. 23 des Reglements über die Fjnanz-, Visums- und Verwaltungskompetenzen (Kom-

petenzordnung) entscheidet der Gemeinderat u.a. über den Stelten- und Einreihungsplan für
das in seiner Zuständigkeit liegende Personal. Für eine Lösung für das Schulpersonal ist die

Schutpftege zuständig und für das Personat des Atterszentrums liegt die Zuständigkeit bei der

Behörde für Atters- und Pflegefragen.

Beschluss

Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger der Gemeinde Eglisau können nach erfotgreichen Lehr-

absch[üss für maximal sechs Monate weiterbeschäftigt werden. Dies gitt ab 1. Januar 2026 für
die Berufe <<Kauffrau/-mann EFb>, <Fachmann/-frau Betriebsunterhatt EFZ - Fachrichtung

Werkdiensb sowie <<Fachm annf -frau Betriebsunterhatt EFZ - Fachrichtung Hausdiensb.
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Sitzung des Gemeinderates Eglisau

vom 1. Dezember 2025

Voraussetzungen sind eine bestandene Lehrabschlussprüfung, gute Referenzen aus der Lehr-

zeit, ein Nachweis erfolgloser Bewerbungsbemühungen und Ftexibilität bezüglich Einsatzgebiet

und Tätigkeiten. Weiter müssen betriebtiche Mögtichkeiten gegeben sein (Arbeitsplatz, Perso-

na lei nsatz, Arbeitsa nfu [[, geei gn ete Projekte, etc.).

Die StetLen werden im Antaußtufentohn entschädigt. Die Lohnktassen für die Lehrabgängerin-

nen und Lehrabgänger variieren je nach Lehrberuf zwischen Lohnktasse 9 bis 11. Die Anstet-

lung ist auf maximal sechs Monate befristet, es gr'[t eine verkürzte Kündigungsfrist von zwei

Wochen im gegenseitigen Einvernehmenjeweils per Ende des Monats.

Sind die oben genannten Bedingungen erfü[tt, obliegt der ansteltungsretevante Entscheid beim

Kadermitarbeitenden des oberen Kaders und der Personatfachperson gemäss Art. 23, Abs. 3

des Reglements über die Finanz-, Visums- und Verwattungskompetenzen (Kompetenzordnung).

Besteht kein Konsens oder sind nicht atte Bedingungen erfü[[t, entscheidet das Gemeindeprä-

sidium.

Der Stellenplan ist entsprechend anzupassen.

Dieser Beschtuss ist öffentlich und wird auf www.egtisau.ch pubtiziert.

Über diesen Besch[uss wird intern sowie im Mitteitungsbtatt vom Januar im Verhandlungsaus-

zug berichtet

Mitteilung an

Gemeindeschreiber (per E-Mait)

Atle Geschäftskreisteitenden (per E-MaiL)

Geschäftskreis Finanzen (per E-Mait)

Dossier-Verantwortung: Personatmanagement

Gemeinderat Eglisau

Lucas Mü[[er

Gemeindeschreiber

Versand: 5. Dezember 2025
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